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22. Soll Gutschrift des DM-Gegenwertes einer Zah
lungseingangs-Anzeige der Deutschen Noten
bank vor Versand der Ware ins Ausland er
folgen und ist daher die Vorlage der endgültigen 
DM-Rechnung noch nicht möglich, so tritt an

v ihre Stelle der Export-Auftrag (EA). Die Gut
schrift des Gegenwertes des ausländischen Zah
lungseinganges ist in diesem Falle nicht höher 
als der „Gesamtwert in DM“ des Export-Auf
trages (EA). Die AH-Bank bestätigt die erfolgte 
Gutschrift auf der Rückseite des Export-Auf
trages (EA) durch Eintragung des DM-Betrages 
mit dem Zusatz „Zahlung vor Versand“. Diesen 
Betrag zieht die AH-Bank bei Einreichung der 
DM-Rechnung gemäß Ziffer 23 von deren Ge
samtbetrag ab. Der verbleibende Rest ist dann 
der „Betrag der DM-Rechnung“ im Sinne der 
Ziffer 21.

23. Das Lieferwerk erstellt gleichzeitig mit der 
Währungs-Faktura (WF) auf eigenem Formular 
in einfacher Ausfertigung seine mit den vorge
schriebenen „Rechnungsvermerken“ versehene 
DM-Rechnung, die dem Gegenwert einer Wäh
rungs-Faktura (WF) oder mehrerer, auf einem 
Export-Auftrag (EA) zusammen gefaßt, genau 
entsprechen muß. Es unterschreibt sie rechts
gültig und reicht ein Exemplar zusammen mit 
der/den dazugehörigen Währungs-Faktura/en 
einer AH-Bank ein. Dies geschieht in der Regel 
gleichzeitig mit den Schritten gemäß Ziffer 19 
Buchst, b und Ziffer 20 Buchst, a — es muß so 
geschehen im Falle der Ziffer 20 Buchst, b — 
und erfolgt stets unter Vorlage der in Ziffer 19 
Buchst, b bzw. Ziffer 20 Buchst, c genannten 
Unterlagen.

24. In den Fällen der Ziffer 19 Buchst, b und Zif
fer 20 Buchst, a prüft die AH-Bank, ob die ein
gereichte DM-Rechnung mit der/den dazugehö
rigen Währungs-Faktura/en sowohl den vorge
legten Unterlagen als auch den rückseitigen Ein
tragungen darauf entspricht, und schreibt so
dann dem Lieferwerk — gegebenenfalls unter 
Abzug bereits erfolgter „Zahlung vor Versand“ 
gemäß Ziffer 22 ■— den Gegenwert der Wäh-

• rungs-Faktura (WF) gemäß den Bestimmungen 
der Ziffer 21 in Übereinstimmung mit der 
Sechsten Durchführungsbestimmung vom 15. 
Juli 1949 zur Verordnung über die Finanzwirt
schaft der volkseigenen Betriebe (ZVOB1. I
S. 548) — Wert 15 Tage später — gut.

Anlage 1
zu Ziffer 1 vorstehender Verordnung

25. Im Falle der Ziffer 20 Buchst, b leitet die AH- 
Bank die empfangenen Dokumente zusammen 
mit der DM-Rechnung und der/den dazugehöri
gen Währungs-Faktura/en zum Inkasso an die 
DAHA-Fachanstalt weiter, die den vollen Be
trag der DM-Rechnung gegebenenfalls unter 
Abzug bereits erfolgter „Zahlung vor Versand“ 
nach Ziffer 22 — gemäß der obengenannten 
Sechsten Durchführungsbestimmung vom 15. 
Juli 1949 — der AH-Bank zur Gutschrift an das 
Lieferwerk bezahlt.

Strafbestimmungen
26. Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verord

nung werden nach § 9 der Wirtschaftsstrafver
ordnung vom 23. September 1948 (ZVOB1. S. 439) 
bestraft, sofern nicht nach anderen Bestimmun
gen eine höhere Strafe verwirkt ist.

Schlußbestimmungen
27. Dieses Verfahren tritt am 1. Februar 1951 in 

Kraft und findet auf alle von diesem Tage an 
zur Genehmigung einzureichenden Ausfuhrge
schäfte Anwendung („neues“ Geschäft).

28. Vor dem 1. August 1950 zur Genehmigung ein
gereichte bzw. bereits genehmigte Ausfuhrge
schäfte („altes“ Geschäft) werden bis auf Wider
ruf nach dem bisher gültigen alten Verfahren 
abgewickelt. Ab 1. Februar 1951 sind jedoch für 
diese Geschäfte ausschließlich die neuen Export- 
Warenbegleitscheine (EWBS) zu verwenden. 
Alte Export-Warenbegleitscheine (EWBS) dür
fen nach dem 31. Januar 1951 nicht mehr aus
gestellt werden.

29. Die in dieser Verordnung vorgeschriebenen 
Formulare*), mit Ausnahme des Export-Waren
begleitscheines (EWBS), sind bei allen Industrie- 
und Handelskammern in den Ländern der Deut
schen Demokratischen Republik sowie direkt bei 
dem Universalverlag, GmbH, Leipzig C 1, Dres
dener Straße 1, erhältlich.

30. Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1951 in 
Kraft.

31. Die Verordnung vom SO.^u.ni 1950 über die Ein
führung des neuen Außenhandels-Verfahrens 
für Export (GBl. S. 639) wird hierdurch mit 
Wirkung vom 31. Januar 1951 außer Kraft ge
setzt.

*) d. h. Export-Auftrag (EA), 2. Seiten dazu, EA-Be- 
richtigung, Verlade-Disposition, Teilschein, Währungs- 
Faktura (WF), 2. Seiten dazu.

Allgemeine Lieferbedingungen
1. Alle den Export-Auftrag (EA) betreffende Korre

spondenz und Dokumente sind von Käufer und Ver
käufer mit der EA-Nr. genau und vollständig zu 
bezeichnen.

2. a) Änderungen und Ergänzungen des EA sowie
seine Annullierung müssen zwischen Käufer und 
Verkäufer gegenseitig schriftlich bestätigt wer
den. Dabei werden solche Änderungen usw. erst 
durch die deutsche ministerielle Genehmigung

der „EA-Berichtigung“ für Käufer und Ver
käufer rechtswirksam, 

b) Nebenabreden, gleichgültig welcher Art und zwi
schen wem, müssen zwischen Käufer und Ver
käufer gegenseitig schriftlich bestätigt werden.

3. a) Der E A verpflichtet den Verkäufer zur Lieferung 
gemäß den darin und nachstehend festgelegten 
Bedingungen in handelsüblicher Ausführung und 
Verpackung.


